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Allergenkennzeichnung

 LMIV, ab dem 13.12.2014:

bei nicht vorverpackten Lebensmitteln (loser Ware) 

sind Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe mit 

allergener oder Unverträglichkeiten 

auslösender Wirkung, die im Enderzeugnis 

vorhanden sind, kenntlich zu machen.

 Ist kein Zutatenverzeichnis vorgesehen, ist den 

„Allergenen“ das Wort „Enthält“ voranzustellen.

 Die Angabe ist nicht erforderlich, wenn sich die 

Bezeichnung des Lebensmittels eindeutig auf den 

betreffenden Stoff oder das Erzeugnis bezieht.



Zu kennzeichnende Allergene
 Glutenhaltiges Getreide 

 Krebstiere und Krebstiererzeugnisse

 Eier und Eierzeugnisse

 Fisch und Fischerzeugnisse

 Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse

 Soja und Sojaerzeugnisse

 Milch und Milcherzeugnisse   

 Schalenfrüchte

 Sellerie und Sellerieerzeugnisse

 Senf und Senferzeugnisse

 Sesam und Sesamerzeugnisse

 Schwefeldioxid und Sulfite, > 10 mg SO2/kg

 Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse

 Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse



Allergenkennzeichnung

 Ausnahme von der Kennzeichnungspflicht

 Im Leitfaden zur LMIV „Verordnung (EU) 

Nr.1169/2011“ des Verbandes FoodDrinkEurope  

vom April 2013 sind folgende Beispiele für nicht 

als „allergene Zutaten“ zu kennzeichnende Stoffe 

oder Erzeugnisse genannt:

•  Sojagetränk mit Erdbeergeschmack, bei dem 

Sojalecithin im Aroma Verwendung findet / Soja

•  Weizenmehl / Weizen

•  Molkereierzeugnisse, z. B. Käse, Joghurt, 

Sahne, Butter / Milch

•  Thunfischpastete / Fisch



Allergenkennzeichnung

 Wie die Kennzeichnung aussehen muss, können 

die Mitgliedstaaten selbst bestimmen.

 Juli 2014, BMEL:

Entwurf einer  Verordnung  zur  Anpassung

nationaler  Rechtsvorschriften an die LMIV 

(LMIVAV)

 Auswertung der Stellungnahmen der Länder und 

betroffenen Verbände 

 Regelung zur Allergenkennzeichnung loser Ware 

wurde aus dem Entwurf der LMIVAV herausgelöst 

 Vorläufige Lebensmittelinformations-

Ergänzungsverordnung (VorlLMIEV)

 Zustimmung des Bundesrates am 

28. November 2014



Allergenkennzeichnung loser Ware

 bezogen auf das jeweilige LM, gut sichtbar, 

deutlich und gut lesbar 

 Kenntnisnahme vor Kaufabschluss und vor Abgabe 

des LM

 - auf einem Schild auf / in der Nähe des LM

 - Gemeinschaftsverpflegung:  in Speise- und 

Getränkekarten, Preisverzeichnissen (Fußnoten) 

 - durch einen Aushang 

 - durch sonstige schriftliche oder elektronische 

Unterrichtung (Kladde, Kundenterminal, 

elektronische Waagensysteme)

Voraussetzung: deutlich lesbarer Hinweis 

beim LM / im Aushang 



Allergenkennzeichnung loser Ware

 mündliche Auskunft durch Betriebsangehörige

 Voraussetzung: 

- auf Nachfrage unverzüglich

- vor Kaufabschluss und vor Abgabe des LM

- schriftliche Aufzeichnungen liegen vor und sind 

für die Behörde und auf Nachfrage für den 

Endverbraucher leicht zugänglich

- beim LM oder in einem Aushang erfolgt ein 

Hinweis, dass  die Angabe mündlich erfolgt und 

eine schriftliche Aufzeichnung auf Anfrage 

zugänglich ist



Spurenkennzeichnung

 Spurenhinweise zu einem möglichen 

Vorhandensein geringer Mengen eines Allergens 

sind kein Bestandteil der Allergenkennzeichnung

 freiwillige Angaben 

 Produkthaftungsrecht



Beispiele aus der Praxis



Beispiele aus der Praxis

„Enthält“  fehlt



Beispiele aus der Praxis

Legende - Aufsteller in der Nähe des LM 



Beispiele aus der Praxis

d: Erdnüsse 

n: Schalenfrüchte

Spurenkennzeichnung



Beispiele aus der Praxis

Aushang: Infoblatt – loser Tee



Beispiele aus der Praxis

Adresse

Aushang: Hinweis in der Nähe des LM 



Beispiele aus der Praxis

entspricht nicht der 

VorlLMIEV : 

- kein Hinweis auf eine 

schriftliche Aufzeichnung

- auf Nachfrage 

unverzüglich

- vor Abgabe des LM

entspricht nicht der 

ZZulV

Aufsteller in einem Selbstbedienungsrestaurant



Beispiele aus der Praxis

Aufsteller auf der Bedienungstheke im Einzelhandel, 

Produktinfo-Ordner ist leicht zugänglich 



Beispiele aus der Praxis

Lankwitzer Brötchen, Artikel Nr. 2358

Produktinfo-Ordner 



Kennzeichnung loser Ware gemäß LMIV

Resümee

 vorläufige Rechtsnorm

 Umsetzung ist in der Praxis noch nicht erfolgt

- Kennzeichnung fehlt oft oder ist fehlerhaft

- Mitarbeiter im Verkauf sind selten 

„hinreichend unterrichtet“

- es besteht Schulungsbedarf

 Resonanz der Verbraucher ist laut Handel gering

 weiteres Problem: Zusatzstoff-Kennzeichnung
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